
Am 1. Jänner 2006 ist
die Verordnung der
Bundesministerin für

Inneres über die Anhaltung
von Menschen durch die Si-
cherheitsexekutive (Anhal-
teordnung) vom 22. Dezem-
ber 2005, BGBl. II Nr.
439/2005, in Kraft getreten.
Mit dieser Verordnung wur-
de die seit 1999 geltende
Anhalteordnung in weiten
Teilen neu geregelt.

Die Verordnung gilt im
Zusammenhang mit der An-
haltung von Menschen, die
von Organen des öffentli-
chen Sicherheitsdienstes
festgenommen werden oder
im Haftraum einer Sicher-
heitsbehörde eine mit Be-
scheid angeordnete Haft an-
treten.

Mit der neuen Verord-
nung wurde internationalen
und nationalen Weiterent-
wicklungen auf dem Gebiet
der Haftstandards Rechung
getragen, weiters wurden
Gesetzesänderungen be-

rücksichtigt, insbesondere
das neue Fremdenpolizei-
recht.

Empfehlungen. Im Rah-
men der Empfehlungen in-
ternationaler Organisationen
sind besonders die Ergeb-
nisse des 3. und 4. Berichts
des Europäischen Komitees
zur Verhütung von Folter
und unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung
oder Strafe (CPT) über sei-
ne Besuche in Österreich in
den Jahren 1999 und 2004
in die neue Verordnung ein-
geflossen. Auf nationaler
Ebene waren die Anregun-
gen aus der vom Bundesmi-
nisterium für Inneres veran-
stalteten Fachtagung zur Zu-
kunft der Schubhaft sowie
eine Reihe von Empfehlun-
gen des Menschenrechtsbei-
rats heranzuziehen.

Die insbesondere vom
Menschenrechtsbeirat dezi-
diert angesprochene und für
die Praxis wichtige Überar-

beitung der Anhalteordnung
erfolgte nunmehr und mün-
dete nach umfassenden Dis-
kussionen im Begutach-
tungsverfahren und der gut-
en Zusammenarbeit mit dem
Menschenrechtsbeirat und
seinen Kommissionen in die
vorliegende Neufassung der
Verordnung. Damit wurde
nicht nur der angeführten
Vielzahl von Empfehlungen
in diesem Bereich Rech-
nung tragen, sondern auch
versucht, der Vollzugspraxis
ein tauglicheres Instrument
für die tägliche Arbeit zu
geben. Die Neufassung er-
folgte daher stets in enger
Abstimmung mit prakti-
schen Erfahrungen und
Vollzugsmaßnahmen.

In der Anhalteordnung
als Verordnung werden na-
turgemäß nur konkretisie-
rende Regelungen getroffen,
die eine Rechtsgrundlage in
den entsprechenden gesetz-
lichen Bestimmungen ha-
ben.

Offene Stationen. Ein
Schwerpunkt ist die Rege-
lung des Schubhaftvollzugs
in offenen Stationen. Diese
Maßnahme wurde vom
Bundesministerium für In-
neres in einigen Polizeian-
haltezentren bereits erprobt
und nunmehr als eine Form
des Vollzugs ausgestaltet.

Eine offene Station ist
ein für die Unterbringung
von bestimmten Schubhäft-
lingen bestimmter gesonder-
ter, abgeschlossener (homo-
gener) Gebäudeteil eines
Polizeianhaltezentrums, in
dem Schubhaft vollzogen
wird. Darin befinden sich
sowohl Zellen als auch da-
zugehörige Aufenthalts- und
Bewegungsräume, deren
Einrichtungs- und Ausstat-
tungsstandard ein Niveau
aufweist, das Angehaltenen
den Eindruck eines Anhalte-
vollzugs zum Zwecke der
Abwicklung eines fremden-
rechtlichen Verfahrens bzw.
zur Durchsetzung der Ab-
schiebung oder eines Auf-
enthaltsverbots ohne Straf-
charakter vermittelt. 

Schubhäftlingen, ausge-
nommen jenen, die eine Ge-
fahr für die Ruhe, Ordnung
und Sicherheit darstellen,
soll damit ein menschen-
würdiger Freiraum unter
Beachtung der Sicherheitsa-
spekte geboten werden.

Der Vollzug in offenen
Stationen hat sich daher
nach objektivierbaren Krite-
rien zu richten. Diese Krite-
rien für die Zuweisung in ei-
ne offene Station orientieren
sich nach subjektiven und
objektiven Merkmalen. Vor-
aussetzung ist jedenfalls
medizinische Unbedenklich-
keit – so würde das Vorlie-
gen einer ansteckenden Er-
krankung die Zuweisung
verhindern – oder das fest-
gestellte Wohlverhalten
nach einer Beobachtungs-
phase. Aggressionsverhalten
und Gewaltbereitschaft oder
vorangegangene Fluchtver-
suche werden ebenso Hin-
derungsgründe für das fest-
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Polizeianhaltezentrum: Neue Anhalteordnung.

Anhalteordnung neu
In der neuen Anhalteordnung wurde den Empfehlungen und Standards 

Rechnung getragen und die Vollzugspraxis berücksichtigt.



zustellende Wohlverhalten
sein können wie auch man-
gelnde Mitwirkung am Ver-
fahren oder erfolgte Selbst-
verletzungen. Die Vollzugs-
behörde ist ermächtigt, vor
der Überstellung in eine of-
fene Station einen Beobach-
tungszeitraum zu verfügen. 

Besondere Sicherheits-
maßnahmen. Erfahrungen
aus der Praxis haben ge-
zeigt, dass den Vollzugs-
behörden ein verbessertes
Instrumentarium im Um-
gang mit Häftlingen, bei de-
nen Gefahren etwa durch
Anwendung von Gewalt ge-
gen Andere oder sich selbst
ausgehen können, zur Ver-
fügung gestellt werden soll-
te. In der Neufassung der
Verordnung wird auf dieses
Gefährdungspotenzial abge-
stellt und  es werden beson-
dere Sicherungsmaßnahmen
in einem abgestuften Kata-
log geregelt. 

Darunter fällt unter ande-
rem die – unter den genann-
ten Voraussetzungen mögli-
che – Unterbringung in ei-
ner besonders gesicherten
Zelle, aus der alle Gegen-
stände entfernt sind, mit de-
nen ein Häftling Schaden
anrichten oder sich selbst
schaden kann. Im Hinblick
auf die Verhältnismäßigkeit
sind diese Maßnahmen nur
im erforderlichen Ausmaß
und dem Fortbestand der
Gefahr aufrechtzuerhalten.
Bei Unterbringung in einer

besonders gesicherten Zelle
können auch Rechte einge-
schränkt werden.

Medizinische Betreuung.
Im Hinblick auf die medizi-
nische Betreuung von Ange-
haltenen ist eine Reihe von
Verbesserungen der Stan-
dards zu verzeichnen – auch
im Hinblick auf die Doku-
mentation des Gesundheits-
zustands von Angehaltenen.
Alle Häftlinge sind ohne
unnötigen Aufschub, spätes-
tens innerhalb von 24 Stun-
den nach der Aufnahme,
dem Polizeiamtsarzt vorzu-
stellen und von diesem auf
ihre Haftfähigkeit zu begut-
achten. Es wurde nunmehr
nicht nur die Verpflichtung
zur Duldung der erforderli-
chen medizinischen Unter-
suchungen normiert, son-
dern auch eine Mitwir-
kungsverpflichtung an der
Befunderstellung.

Durch das Zurverfü-
gungstellen von Dolmet-
schern wurde eine weitere
Qualitätsverbesserung der
Haftfähigkeitsuntersuchung
erwirkt.

Bei einem Hungerstreik
kommt der medizinischen
Bobachtung und Betreuung
eine besondere Bedeutung
zu. Die Neufassung soll in
enger Abstimmung mit der
Praxis eine praktikable und
wirksame medizinische
Vorgangsweise gewährlei-
sten. Insbesondere sollen
Verbesserungen in der
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Anhalteordnung: Der Weiterentwicklung der Haftstandards
wurde Rechung getragen.



Kommunikation durch Bei-
ziehung eines Dolmetschers
und die besondere Ver-
pflichtung des Arztes, auf
die gesundheitlichen Gefah-
ren eines Hungerstreiks hin-
zuweisen, erfolgen.

Bei Hungerstreikenden
ist daher täglich eine klini-
sche Untersuchung mit Do-
kumentation aller klinischen
Parameter unter Mitwir-
kungsverpflichtung des An-
gehaltenen verpflichtend
vorgeschrieben.

Vollzug der Anhaltung.
Die Änderungen in diesen
Bestimmungen betreffen ge-
nerell aus den Erfahrungen
der Praxis kommende und
internationalen Haftstan-
dards entsprechende Anpas-
sungen in den konkreten
Haftbedingungen. So hat
das CPT in seinem Bericht
über seinen Besuch in
Österreich im Jahr 2004
empfohlen, den Anspruch
auf mindestens eine Stunde
Aufenthalt im Freien pro
Tag sicherzustellen. 

Die Anhalteordnung
wurde diesbezüglich ange-
passt. Auch der Empfeh-
lung, vor allem für Personen
mit längerer Haftzeit mehr
Aktivitäten zu ermöglichen,
wurde durch die grundsätz-
liche Eröffnung vermehrter
Beschäftigungsmöglichkei-
ten, insbesondere bei län-
gerfristig angehaltenen Per-
sonen entsprochen, soweit
dies im Rahmen der Geset-
zeslage möglich ist. Auch
die vorgeschlagenen Er-
leichterungen im Zusam-
menhang mit dem Recht auf
Besuche und Telefonanrufe
werden dazu beitragen, in
Entsprechung der Empfeh-
lungen die Kontaktmöglich-
keiten von Häftlingen unter
Wahrung der erforderlichen
Sicherheitsaspekte zu ver-
bessern. Die Schubhaftbe-
treuung wurde in der Ver-
ordnung verankert.

Die Bestimmungen über
den Einsatz von Zwangsmit-
teln während der Anhaltung

eines Menschen wurden an
die praktischen Bedürfnisse
angepasst. Es wird klarge-
stellt, dass bei Gefahr der
Einsatz von Handfesseln
zulässig ist, wenn dies erfor-
derlich und verhältnismäßig
ist. Die Verwendung ande-
rer Fesselungsmittel ist als
Ultima Ratio nur zulässig,
wenn auf Grund bestimmter
Tatsachen anzunehmen ist,
der Häftling werde auf
Grund einer psychischen
Krankheit oder durch Ge-
walttätigkeit sein Leben
oder seine Gesundheit oder
andere Personen oder Sa-
chen gefährden.

Dokumentation. Die An-
halteordnung bringt klar
zum Ausdruck, dass bei
Ausübung von Befehls-
oder Zwangsgewalt jeden-
falls die Dokumentations-
pflicht im Sinne der Richtli-
nienverordnung gilt. Insbe-
sondere sind die Maßnah-
men der Einzelhaft, die be-
sonderen Sicherungsmaß-
nahmen und die Zuweisun-
gen zu offenen Stationen
ebenso zu dokumentieren
wie die nach der Anhalte-
ordnung Verordnung vorge-
sehenen Beschränkungen
von Rechten.

Abgerundet wird die
Verordnung durch zahlrei-
che legistische Verbesserun-
gen und Anpassungen, wie
die Aufnahme von Begriffs-
bestimmungen und Präzisie-
rungen im Katalog der
Rechte und Pflichten, wei-
ters durch eine ergänzende
Bestimmung als Anschluss-
stück zur fremdenpolizeili-
chen Regelung, die Be-
dachtnahme auf die unter-
schiedlichen Haftgründe der
Schubhaft und der Verwah-
rungshaft, die Aufnahme ei-
ner Bestimmung zur sprach-
lichen Gleichbehandlung
sowie legistische und
sprachliche Klarstellungen
auch im Hinblick auf
behördliche Informations-
verpflichtungen.

Peter Andre
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